
ASB Regionalverband Coburg e.V.                                  

 

Dateiname: AGB Breitenausbildung Neue Fassung 2023 letzte Überarbeitung: 14.04.2023 Seite 1 von 2 

 
 

Geschäftsbedingungen für unsere Seminare 
  
Ihre Lehrgangsanmeldung ist verbindlich. Eine Stornierung ist bis fünf Tage vor dem 
Veranstaltungstermin kostenfrei möglich. Danach und bei Nichterscheinen behalten 
wir uns das Recht vor, Stornogebühren in Höhe des Teilnehmerbetrages zu 
berechnen. Stornierungen werden grundsätzlich nur schriftlich (per Post, E-Mail oder 
Fax) anerkannt.  
 
Wir sind jederzeit bemüht, die angebotene Leistung zu erbringen. Dennoch können 
wir nicht ausschließen, dass aufgrund außergewöhnlicher Situationen, höherer 
Gewalt, kurzfristiger Erkrankung des Referenten oder zu geringer Teilnehmerzahlen 
ein Seminar abgesagt oder verschoben werden muss. Weitergehende Ansprüche 
bestehen nicht.  
 
Bitte tragen Sie für die praktischen Übungen bequeme Kleidung und informieren Sie 
uns, wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen diese nicht durchführen können.  
 
Haben Sie eine separate Schulung gebucht, beträgt die Mindestteilnehmerzahl 12 
Personen. Bei einer geringeren Gruppengröße unter 12 Teilnehmenden würden wir 
Ihnen den Differenzbetrag in Rechnung stellen.  
 
Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20 Personen und darf laut DGUV Vorschrift 1, 
Anlage 2, 4.1 nicht überschritten werden. Liegt Ihr Bedarf höher, bieten wir Ihnen 
gerne Alternativen an. Bitte fragen Sie uns.  
 
Die Teilnehmergebühren sind am Seminartag in bar zu entrichten.  
 
Als anerkannte Ausbildungsstelle können wir vom ASB Regionalverband Coburg e.V. 
die Kursgebühr für betriebliche Ersthelfer direkt mit den Berufsgenossenschaften / 
Unfallkassen abrechnen. Dazu müssen Sie zum Kursbeginn Ihren BG-
Anmeldebogen im Original vollständig ausgefüllt vorlegen mit 

- Angabe der zuständigen Berufsgenossenschaft / Unfallkasse 
- Mitglieds- / Versicherungsnummer 
- Firmenstempel 
- Unterschrift Ihres Unternehmens und 
- Namen der Mitarbeiter*innen, die als Ersthelfer ausgebildet werden. 

Bitte beachten Sie: Einige Berufsgenossenschaften verlangen mittlerweile eine 
vorherige Beantragung der Kostenübernahme. Bitte setzen Sie sich deshalb 
unbedingt vorher mit der für Sie zuständigen BG in Verbindung. Insbesondere betrifft 
dies aktuell folgende Berufsgenossenschaften und Versicherungsträger: 

- Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege                               
(kurz: BGW) 

- Kommunale Unfallversicherung Bayern (kurz: KUVB) 
- Bayerische Landesunfallkasse (kurz: Bayer. LUK) 
- Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN) 

Hier müssen Sie zwingend im Vorfeld eine Kostenübernahme beantragen. Dafür 
benötigen Sie unsere „Kennziffer der Ausbildungsstelle“. Diese erhalten Sie 
selbstverständlich jederzeit auf Anfrage, falls Sie diese nicht zur Hand haben.  
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Eine Kursteilnahme ohne die jeweilige Kostenübernahme der zuständigen 
Berufsgenossenschaft / des Versicherungsträgers ist NICHT möglich!  
 
Die Erfordernisse des Datenschutzes werden gewahrt.  
 
Die Haftung unsererseits während der Seminare beschränkt sich auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
 


